
  

Sinnentstellung

 Öffentlichkeit nicht auf Wunsch des Bürgermeisters
ausgeschlossen 

Wie eine Lokalzeitung berichtet, hat der Landrat den Ausschluss der Öffentlichkeit
beim Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister der Stadt für nichtig erklärt. Die
Idee, die Sache nicht öffentlich zu behandeln, habe der Bürgermeister selbst zur
Abstimmung gebracht, wonach er einen entsprechenden Hinweis bekommen habe.
Der betroffene Bürgermeister wendet sich an den Deutschen Presserat. Die
Formulierung in dem vorliegenden Artikel suggeriere, dass er den Ausschluss der
Öffentlichkeit selbst initiiert habe. Er habe vielmehr aus dem Rat den Hinweis
erhalten, dass die Kommunalordnung eine Nicht-Öffentlichkeit fordere. Die
Chefredaktion der Zeitung teilt dem Presserat mit, mit der kritisierten Formulierung
werde lediglich zum Ausdruck gebracht, dass der Bürgermeister selbst als Leiter der
Ratsversammlung den Beschluss, die Öffentlichkeit auszuschließen, herbeigeführt
habe. Es werde jedoch nicht unterstellt oder suggeriert, dass er die nichtöffentliche
Sitzung selbst gewünscht habe. (2001)

Der Presserat wirft der Zeitung vor, die Berichterstattung über das Abwahlverfahren
gegen den Bürgermeister nicht sorgfältig genug formuliert zu haben, und ahndet
diesen Verstoß gegen Ziffer 2 des Pressekodex mit einem Hinweis. In der strittigen
Passage des Artikels heißt es, der Bürgermeister selbst habe die Idee, die Sache
nicht öffentlich zu behandeln, in der Ratssitzung zur Abstimmung gebracht. Nach
Meinung des Gremiums ist die gewählte Formulierung missverständlich und erweckt
bei den Lesern den falschen Eindruck, als sei die Angelegenheit auf Initiative des
Beschwerdeführers hin nicht öffentlich behandelt worden. (B 32/01)
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